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«Liederliche» und
«Arbeitsscheue» im Korsett
bürgerlicher Tugenden
Dunkle Schicksale Die 
Schweizer Historikerin Lo-
retta Seglias erforscht seit 
20 Jahren Geschichten und 
Schicksale von randstän-
digen Gesellschaftsgruppen, 
die ab dem 19. Jahrhundert 
und bis in die allerjüngste 
Vergangenheit oftmals Ob-
jekte obrigkeitlicher Zwangs-
massnahmen waren. 

Aktuell widmet sich die For-
scherin am Liechtenstein-
Institut noch unbearbeite-
ten Kapiteln der hiesigen 

Gesellschaftsgeschichte. Das «Volks-
blatt» sprach mit der Autorin zahl-
reicher Fachpublikationen.

«Volksblatt»: Frau Seglias, man hält 
die Schweiz gemeinhin für einen de-
mokratischen Musterstaat in der 
Mitte Europas. Aber es dauerte bis 
1981, bis die Schweiz die europäi-
sche Menschenrechtskonvention 
vollständig umsetzen konnte. Es gab 
nämlich im Land rechtliche Defizite.
Loretta Seglias: Die Schweiz hat die 
europäische Menschenrechtskon-
vention 1974 zunächst mit Vorbehalt 
ratifiziert. Kurz davor war ein we-
sentliches Hindernis, das fehlende 
Frauenstimmrecht, 1971 auf Bundes-
ebene eingeführt worden. Ein weite-
res Hindernis war die Praxis der ad-
ministrativen Versorgung, welche 
die Schweiz 1981 auf äusseren Druck 
aufheben musste. Bei der administ-
rativen Versorgung konnten Jugend-
liche und Erwachsene von Verwal-
tungsbehörden ohne Gerichtsurteil 
und oft ohne oder mangelhafte Re-
kursmöglichkeit zur «Nacherzie-
hung» oder «Arbeitserziehung» in 
geschlossene Institutionen, in Ar-
beitserziehungsanstalten aber auch 
in Strafanstalten, eingewiesen wer-
den. Als Begründung für die oftmals 
jahrelangen Internierungen reichte 
beispielsweise ein zu häufiger Stel-
lenwechsel oder die Schwanger-
schaft einer ledigen Frau aus. Die 
Betroffenen waren in ihren Rechts-
mitteln eingeschränkt. Es bestand 
eine eigentliche Zweiklassenjustiz 
mit einer breiten Palette kantonaler 
Gesetzgebungen. Heute gibt es in 
der Schweiz, wie in vielen anderen 
Ländern auch, auf zivilrechtlichem 
Weg nurmehr das Mittel einer für-
sorglichen Unterbringung für akut 

fremd- oder selbstgefährdende Per-
sonen. Eine solche Unterbringung 
muss aber medizinisch begründet 
sein, und die Möglichkeit der Rechts-
mittelverfahren muss gewährleistet 
sein.

In den Rahmen der obrigkeitlichen 
Fürsorgemassnahmen fiel seinerzeit 
auch das Fremdplatzieren von Kin-
dern und Jugendlichen, die amtswe-
gig ihren Eltern entzogen wurden. 
Man nannte solche Kinder «Verding-
kinder» oder auch Kostkinder, und 
dazu lief ja unlängst im Küefer-Mar-
tis-Huus in Ruggell eine sehr erfolg-
reiche Ausstellung des Fotografen 
Peter Klaunzer. Sie sind Expertin 
zum Thema und hätten im Rahmen-
programm einen Vortrag halten sol-
len, der coronabedingt abgesagt 
werden musste. Was hätten Sie uns 
im Vortrag über das Thema erzäh-
len können?
Die Fremdplatzierung von Kindern 
und Jugendlichen ist in seiner Entste-
hung aus einem armenrechtlichen 
Kontext zu verstehen. Die seit dem 
19. Jahrhundert für verarmte Perso-
nen und Familien zuständigen Hei-
matgemeinden suchten nach kosten-
günstigen Lösungen, um ihrer Pflicht 
nachzukommen. Da Armut als selbst-
verschuldet angesehen wurde, und 
die Absicherung struktureller Ar-
mutsrisiken noch weitgehend aus-
stand, erhielt die Armenunterstüt-
zung auch einen moralisierenden An-
strich. Diesen spürten Kinder unver-
heirateter Mütter besonders stark. In 
meinen Forschungsarbeiten sind 
Zeitzeuginnen und Zeitzeugen wich-
tig. Einerseits ergänzen sie die amtli-
chen und institutionellen Quellen, 
wie sie uns in den Archiven begeg-
nen. Sie weisen aber auch auf die Fol-
gen von Fremdplatzierungserfahrun-
gen hin und können problematische 
Praktiken sichtbar machen. Einzelne 
Personen, die in der Ausstellung por-
trätiert sind, konnten wir im Rahmen 
eines grossen Oral-History-Projektes 
zwischen 2005 und 2008 interview-
en. Zusammen mit meinem Kollegen, 
Marco Leuenberger, entstand daraus 
unter anderem unsere Dissertation, 
«Geprägt fürs Leben», die 2015 er-
schienen ist.

«Geprägt fürs Leben» klingt schon 
nach einem sehr programmatischen 
Titel …
In der Tat: Die Art des Aufwachsens 
prägt uns. Unsere Gesellschaft hat 
gleichzeitig jene Kinder und Jugend-
lichen, die nicht bei ihren Eltern 

aufwachsen konnten, zu wenig vor 
Misshandlungen geschützt. Fremd-
platzierte Kinder waren häufig Op-
fer körperlicher und sexueller Ge-
walt, sie wurden nicht selten als bil-
lige Arbeitskräfte ausgebeutet oder 
zwischen verschiedenen Pflegefami-
lien und Institutionen herumgescho-
ben, sodass sie keine festen und ver-
trauensvollen Beziehungen aufbau-
en konnten. Zudem wurden sie in 
Entscheide, die ihr Leben betrafen, 
nicht oder selten einbezogen. Heute 
verpf lichtet sich die Schweiz im 
Rahmen der UNO-Kinderrechtskon-
vention zur Mitsprache der betroffe-
nen Kinder. Die prägenden und oft-
mals schwierigen Erfahrungen in 
Pf legefamilien, in Kinderheimen 
oder in anderen Einrichtungen wur-
den in den vergangenen Jahren in 
vielen Ländern Europas auf unter-
schiedliche Weise aufgearbeitet. 
Man denke an die Debatten in Eng-
land, Irland, Deutschland oder Ös-
terreich. Auch in der Schweiz ent-
stand in den letzten Jahren eine ge-
sellschaftspolitische Diskussion, die 
alle Formen fürsorgerischer Zwangs-
massnahmen und Fremdplatzierun-
gen beinhaltet und neben finanziel-
len Beiträgen und Unterstützungs-
angeboten auch die wissenschaftli-
che Aufarbeitung zum Ziel hat. Da-
für bestand unter anderem ein run-
der Tisch, an dem ich als Vertreterin 
der Wissenschaft teilnehmen durfte, 
und von 2014 bis 2019 untersuchte 
ich als Mitglied einer unabhängigen 
Expertenkommission den Aspekt 
der administrativen Versorgungen.

Die sogenannte «administrative Ver-
sorgung» im 19. und 20. Jahrhundert 
entpuppte sich laut ihren For-
schungserkenntnissen als zwei-
schneidiges sozialpolitisches 
Schwert …
Ja. Denn in der schweizerischen Fa-
milien- und Sozialpolitik mischten 
sich seinerzeit fürsorgerische und 
unterstützende Absichten mit der 
repressiven Motivation, aus Men-
schen, die in verschiedener Weise 
nicht einer idealisierten bürgerli-
chen Norm von Wohlanständigkeit, 
Fleiss, Arbeitsamkeit und sozialer 
Integriertheit entsprachen, «anstän-
dige Bürger» zu machen. Die Abwei-
chung von der Norm galt als poten-
ziell gesellschaftsgefährdend. In 
der stark föderalistisch geprägten 
Schweiz zielten unterschiedliche 
kantonale Gesetzgebungen auf de-
ren Korrektur. Dies beinhaltete den 
Zugriff auf Kinder und Jugendliche, 

auf Männer und Frauen, die als «lie-
derlich» oder «arbeitsscheu» galten, 
aber auch auf Menschen mit Alko-
hol- oder Drogenproblemen oder 
mit körperlichen und kognitiven Be-
einträchtigungen. Durch Platzierun-
gen in Pflegefamilien, Heimen, Ar-
b e i t s e r z ie hu n g s e i n r ic ht u n ge n, 
Strafanstalten und Psychiatrien 
wurde durch die Wegnahme aus der 
Herkunftsfamilie oder einen vorü-
bergehenden Ausschluss aus der Ge-
sellschaft eine spätere Integration 
innerhalb bürgerlicher Normvorstel-
lungen angestrebt. Daneben bestan-
den Möglichkeiten einer Familien-
politik, die Adoptionen, Abtreibun-
gen oder Sterilisationen unter Zwang 
beinhalten konnten. Gesellschaftli-
che Bedürfnisse und damit letztlich 
der Erhalt geltender Machtstruktu-
ren standen im Vordergrund solcher 
Massnahmen. Die diskriminieren-
den und oftmals traumatisierenden 
Folgen für die Betroffenen Personen 
und Familien und die Berücksichti-
gung ihrer individuellen Bedürfnis-
se blieben dabei lange sekundär.

Solche Vorkommnisse gab es seiner-
zeit wohl auch in Liechtenstein. Sie 
erforschen das Thema in seiner hie-
sigen Ausprägung ja derzeit im Rah-
men eines Forschungsauftrags bis 
2022 am Liechtenstein-Institut zu-
sammen mit ihrem Historikerkolle-
gen Stephan Scheuzger. Gibt es 
schon erste Befunde?
Anfang Jahr habe ich mit meiner Ar-
beit am Liechtenstein-Institut be-
gonnen. Mein Kollege Stephan 
Scheuzger begann seine Untersu-
chungen bereits im vergangenen 
Herbst. Es wäre demnach noch et-
was verfrüht, jetzt schon über For-
schungsergebnisse zu sprechen. Die 
Ausgangslage für das Forschungs-
projekt präsentiert sich in Liechten-
stein etwas anders als etwa in der 
Schweiz. Zunächst fehlt eine gesell-
schaftspolitische Aufarbeitungsdis-
kussion. Zeitzeuginnen und Zeitzeu-
gen werden eine wichtige Quelle für 
unser Forschungsvorhaben, das bis 
in die jüngste Vergangenheit reicht, 
darstellen. Dabei sollen Menschen, 
die von Fürsorgemassnahmen be-
troffen waren, zu Wort kommen, 
aber auch Personen, die Entscheide 
fällten und solche, die sie umsetz-
ten. Dafür sind wir momentan auf 
der Suche nach möglichen Inter-
viewpartnerinnen und Interview-
partnern. Nicht nur hinsichtlich der 
genutzten Quellen, auch hinsichtlich 
der Fragestellung werden wir unter-

schiedliche Perspektiven einbezie-
hen. Als Kleinstaat bietet Liechten-
stein die Möglichkeit, übergreifende 
Zusammenhänge genauer zu be-
leuchten und auch nach internatio-
nalen Bezügen zu fragen. Was war 
speziell und einzigartig in Liechten-
stein und wo wurden Ideen und 
Praktiken aus anderen Ländern 
übernommen? Vergleichbar mit Ent-
wicklungen in der Schweiz ist etwa 
die Ausgestaltung von Armenhäu-
sern, später Bürgerheime genannt, 
die ab 1872 in Liechtenstein gegrün-
det wurden. In der zweiten Hälfte 
des 20. Jahrhunderts wurde diesen 
multifunktionalen Anstalten, in de-

Überblick:
Fürsorgerische
Zwangsmassnahmen
und Fremdplatzierungen 
Verding-, Kost- oder Pflegkinder/
Heimkinder (Fremdplatzierungen) 
Bis weit ins 20. Jahrhundert hinein wur-
den in der Schweiz Kinder und Jugendli-
che aus wirtschaftlichen Gründen oder 
mit moralisch begründeten Argumenten 
bei Privaten (Verding-, Kost- oder Pflege-
kinder) oder in geschlossenen Institutio-
nen (Heimkinder) fremdplatziert. Platzie-
rende Instanzen waren neben Gemeinde- 
und Kantonsbehörden auch private Orga-
nisationen. Die Kinder und Jugendlichen 
stammten aus armutsbetroffenen Famili-
en oder sie waren Waisen, Halbwaisen 
oder unehelich geboren. Ob ein Kind in 
eine Familie oder in ein Heim kam, hing 
nicht selten vom Zufall, der Verfügbarkeit 
aber auch den finanziellen Möglichkeiten 

ab. Neben kantonalen und kommunalen 
Trägerschaften wurden viele geschlosse-
ne Institutionen von privaten und kirchli-
chen Initianten geführt. Bei der Unterbrin-
gung bei Privaten (meist Bauernfamilien) 
stand nicht selten die Arbeitsleistung ei-
nes Kindes im Vordergrund, ein Familien-
anschluss war in vielen Fällen nicht vorge-
sehen. Immer wieder kam es vor, dass 
fremdplatzierte Kinder und Jugendliche 
Opfer von Gewalt und Missbrauch wur-
den, welche aufgrund mangelhafter Um-
setzung bestehender Gesetze und vorge-
schriebener Kontrolle oder Abgeschie-
denheit der aufnehmenden Familien / An-
stalten nicht geahndet wurden. Daneben 
sind auch Fälle bekannt, bei welchen an 
fremdplatzierten Kindern sowie an Pati-
enten von psychiatrischen Anstalten Me-
dikamentenversuche durchgeführt wor-
den sind. 

Administrative Versorgungen 
Jugendliche und Erwachsene konnten von 

Verwaltungsbehörden bis 1981 ohne Ge-
richtsurteil und ohne Rekursmöglichkeit 
auf unbestimmte Zeit zur «Nacherzie-
hung» oder «Arbeitserziehung» in ge-
schlossene Institutionen, unter anderem 
auch in Strafanstalten, eingewiesen wer-
den. Als Begründung reichte beispielswei-
se ein zu häufiger Stellenwechsel oder die 
Schwangerschaft einer ledigen Frau. Die 
Betroffenen konnten sich in der Regel zu 
den Vorwürfen nicht äussern und verfüg-
ten über keine Rechtsmittel, um sich ge-
gen diese Massnahmen zu wehren. 

Eingriffe in die Reproduktionsrechte 
Bis in die 1970er-Jahre wurden in der 
Schweiz aus sozialhygienischen und wirt-
schaftlich-sozialen Gründen Zwangssteri-
lisationen und -kastrationen sowie 
Zwangsabtreibungen durchgeführt. Die 
Sterilisation oder Kastration durfte zwar 
in der Regel nur mit der Einwilligung der 
oder des Betroffenen geschehen. Um 
diese Einwilligung zu erhalten, wurde in 

vielen Fällen Druck, etwa durch die An-
drohung des Entzuges von Unterstüt-
zungsleistungen, ausgeübt. Auch einer 
Abtreibung wurde vielfach erst dann zu-
gestimmt, wenn die betroffene Frau in 
die gleichzeitige Sterilisation einwilligte.

Zwangsadoptionen 
Die Praxis, dass Vormundschaftsbehör-
den Mütter von ihren Neugeborenen 
trennten und die Kinder, gegen den Wil-
len ihrer Mütter, zur Adoption frei gaben, 
existierte in der Schweiz bis in die sieb-
ziger Jahre. Begründet wurde dies da-
mit, dass die Mütter z. B. minderjährig 
oder ledig waren, sie aus ärmlichen Ver-
hältnissen stammten, angeblich ein «lie-
derliches Leben» führten oder weil ihre 
Männer Alkoholiker waren oder als «ar-
beitsscheu» galten. Zwar war bei Adopti-
onen eine schriftliche Einwilligung von-
seiten der betroffenen Frauen notwen-
dig. Dokumentierte Fälle weisen aber da-
rauf hin, dass Frauen die Adoptionserklä-

rung oft unter grossem Druck unter-
schrieben, obwohl sie nicht damit einver-
standen waren. Man spricht deshalb von 
«Zwangsadoptionen». 

Fahrende 
Zwischen 1926 bis 1973 hat das private 
«Hilfswerk für die Kinder der Landstras-
se» mit behördlicher Unterstützung über 
600 jenische Kinder ihren Eltern wegge-
nommen und zwangsweise sesshaft ge-
macht. Die Kinder wurden von ihren El-
tern und Geschwistern isoliert und zur 
Adoption freigegeben oder fremdplat-
ziert. Fälle von Misshandlungen und sexu-
ellem Missbrauch waren keine Seltenheit.

Von: Luzius Mader, Delegierter für Opfer 
von fürsorgerischen Zwangsmassnahmen 
und Stellvertretender Direktor Eidgenös-
sisches Justiz- und Polizeidepartement 
(EJPD Bundesamt für Justiz BJ Direkti-
onsbereich Öffentliches Recht), Bundes-
rain 20, 3003 Bern

Eigentlich hätte Loretta Seglias 
einen Vortrag im Rahmen der 
«Verdingkinder»-Ausstellung 
halten sollen. (Foto: JM)
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nen Kinder, Erwachsene, Männer, 
Frauen, Gesunde und Kranke ver-
sorgt wurden, allmählich spezifi-
scheren Aufgaben zugewiesen. Das 
Bürgerheim Mauern etwa wurde 
zum «Birkahof», jenes in Triesen 
wurde ein Alters- und Pflegeheim. 
Auch auf gesetzlicher Ebene gibt es 
Anknüpfungspunkte, etwa zur Pra-
xis der administrativen Internie-
rung. Seit 1933 konnten auch in 
Liechtenstein «liederliche» und «ar-
beitsscheue» Personen in geschlos-
sene Anstalten eingewiesen werden. 
Aufgrund fehlender eigener Einrich-
tungen waren dabei grenzüber-
schreitende Vereinbarungen not-
wendig. Dasselbe gilt auch für die 
Unterbringung in psychiatrischen 
Kliniken, etwa in der Valduna 
Rankweil und in den schweizeri-
schen Psychiatrien in St. Pirmins-
berg, in Pfäfers oder im St. Galli-
schen Wil.

Armut und Randständigkeit sind 
auch heute noch schambesetzte 
Themen. Die Betroffenen schämen 
sich, weil sie nicht zur «anständigen 
Mittelstandsgesellschaft» gehören 
und dort nicht mithalten können. 
Und den gesichert lebenden «Mittel-
ständlern» ist Armut und Randstän-
digkeit ein Dorn im Auge. Man will 
da nicht hinschauen, will das in der 
eigenen Gesellschaft nicht wahrha-
ben. Hat das mit Angst und Unsi-
cherheit zu tun?
Armut, aber auch die Frage nach 
dem beruflichen Fortkommen sind 
noch heute Aspekte unseres Lebens, 
die mit Scham behaftet sein können. 
Bis heute ist eine gelungene Arbeits-
integration Ziel sozialpolitischer An-

strengungen. Eine Armenunterstüt-
zung, in der moralisierende Aspekte 
eine nicht zu unterschätzende Rolle 
spielten und dabei die Orientie-
rungspunkte bürgerlicher Werte 
auch einen geschlechterspezifi-
schen Werterahmen beinhaltete, 
schuf Ungleichheiten. Trotz eines 
verstärkt demokratischen An-
spruchs hatten nicht alle Menschen 
dieselben Rechte und konnten sich 
auf dieselbe Rechtsstaatlichkeit stüt-
zen. Erst allmählich weitete sich et-
wa die Möglichkeit der politischen 
Mitsprache. In Liechtenstein muss-
ten die Frauen dafür bis in die 
1980er-Jahre hinein warten. Der 
Ausbau einzelner Sozialversicherun-
gen im Verlauf des 20. Jahrhunderts 
und die Neuregelung der Sozialhilfe 
Mitte der 1960er-Jahre schuf ein 
Netz unterschiedlicher Pfeiler der 
sozialen Sicherung, in der die Sozi-
alhilfe nicht mehr die einzige, viel-
mehr die letzte Möglichkeit der 
staatlichen Unterstützung darstellt. 
Was ein gut ausgebauter Sozialstaat 
leisten kann, erleben wir seit eini-
gen Monaten.

Es gab also in jenen Gesellschaften 
so gut wie keinen tolerierten Platz 
für abweichende Lebensentwürfe 
oder für Lebensumstände, die nicht 
ins Bild einer mittelständischen 
bürgerlichen Gesellschaft passten?
Es bestanden unterschiedliche Vor-
aussetzungen für unterschiedliche 
Bevölkerungsgruppen. Ein Thema, 
das auch heute zu diskutieren ist. 
Die offensichtlichen rechtlichen Un-
gleichheiten, die auch zu strukturell 
bedingten erschwerten Startmög-
lichkeiten, etwa bei der Ausbildung 

führten, sind heute nicht mehr ge-
setzlich legitimiert. Auch der syste-
matische behördliche Zugriff auf be-
stimmte Bevölkerungsgruppen, wie 
dies etwa bei den Fahrenden in der 
Schweiz geschehen ist, sind heute 
nicht mehr erlaubt. Ihnen zugrunde 
lag die Angst der Entscheidungsträ-
ger und jener Bevölkerungsgrup-
pen, die die finanziellen und sozia-
len Mittel besassen, politisch, aber 
auch ehrenamtlich tätig zu werden, 
vor Entwicklungen, die die ange-
strebte Gesellschaftsform destabili-
sierten. Armut und seine finanziel-
len und sozialen Folgen wurde als 
ein solches Element angesehen. Der 
Fokus konnte sich aber auch ver-
schieben. Mitte der 1950er-Jahre 
spürten so in der Schweiz vermehrt 
Jugendliche einen disziplinierenden 
Zugriff, etwa wenn sie neue Lebens-
entwürfe ausprobierten. Die funda-
mentalen gesellschaftspolitischen, 
finanziellen und technischen Verän-
derungen der letzten Jahrzehnte 
hatten Einfluss auf unser Zusam-
menleben. Mit Blick auf das soeben 
Diskutierte sind heute individuelle 
Handlungsspielräume und Lebens-
formen grösser als noch vor weni-
gen Jahrzehnten. 

Weiterführende Literatur
Loretta Seglias: «Fürsorgerische Zwangsmass-

nahmen und Fremdplatzierungen im Zeichen 

gesellschaftspolitischer Aufarbeitung», in Béat-

rice Ziegler, Gisela Hauss, Martin Lengwiler 

(Hg.): «Zwischen Erinnerung und Aufarbeitung - 

Fürsorgerische Zwangsmassnahmen an Minder-

jährigen in der Schweiz im 20. Jahrhundert». 

Chronos Verlag, Zürich, 2018. ISBN 978-3-0340-

1490-8

COVID-19 in der Schweiz und Liechtenstein

138 neue Ansteckungen
innerhalb von 24 Stunden
BERN In der Schweiz sind dem Bun-
desamt für Gesundheit (BAG) am 
Sonntag 138 neue Ansteckungen mit 
dem Coronavirus innert eines Tages 
gemeldet worden. Das sind weniger 
als am Vortag, als noch 180 neue CO-
VID-19-Infizierte vermeldet worden 
waren. In den vergangenen sieben 
Tagen belief sich die Zahl der Neuin-
fizierten in Liechtenstein und der 
Schweiz damit auf 1084. Am Don-
nerstag und Freitag waren dem BAG 
jeweils über 200 neue Fälle von In-
fektionen mit dem Coronavirus ge-
meldet worden. Insgesamt gab es 
seit Beginn der Pandemie bisher laut 
den neuesten BAG-Zahlen 35 550 la-
borbestätigte Fälle, 89 davon in 
Liechtenstein.
Gleichzeitig meldete das BAG im Ver-
gleich zum Vortag 6 neue Hospitali-
sationen. Die Zahl der Todesfälle im 
Zusammenhang mit einer COVID-
19-Erkrankung belief sich wie am 
Vortag auf 1707. In Isolation auf-
grund der Kontaktrückverfolgung 
befanden sich 1041 infizierte Perso-
nen, wie das BAG weiter mitteilte. In 
Quarantäne waren 2877 Personen, 
die mit Infizierten in Kontakt gewe-
sen waren. Die Zahlen stammen aus 
25 Kantonen und aus Liechtenstein. 
12 388 zusätzliche Personen waren 
nach der Rückkehr aus einem Risi-
koland in Quarantäne.
Die Zahl der durchgeführten Tests 
auf SARS-CoV-2, den Erreger von CO-
VID-19, beläuft sich bisher auf insge-
samt 80 1742. Bei 5,3 Prozent dieser 
Tests fiel das Resultat positiv aus.

Chef der Taskforce warnt
Der neue Chef der COVID-19-Taskfor-
ce des Bundes, Martin Ackermann, 
sprach sich in einem Interview mit 
der «SonntagsZeitung» dafür aus, öf-
fentliche Anlässe wieder auf hun-
dert Personen zu beschränken. Die 
Coronavirus-Fallzahlen befänden 

sich nahe an einem exponentiellen 
Wachstum. Es müsse früh eingegrif-
fen werden. Ansonsten drohten 
drastische und teure Einschränkun-
gen. Das müsse unter allen Umstän-
den verhindert werden. Für weitere 
Lockerungen wie die Bewilligung 
von Grossveranstaltungen gebe es 
daher praktisch keinen Spielraum 
mehr, erklärte Ackermann.

Belgien setzt drei
Kantone auf rote Liste
Offenbar als besonders risikoreich 
stuft Belgien derzeit die Situation in 
den Kantonen Waadt, Wallis und 
Genf ein. Diese Kantone finden sich 
seit dem 1. August auf der roten Lis-
te des Aussenministerium von Belgi-
en, wie Schweizer Radio SRF am 
Sonntag bekannt machte. Auf der 
Webseite des Aussenministeriums 
heisst es, dass Reisen in diese Kanto-
ne «nicht möglich oder nicht er-
laubt» sind. Wer umgekehrt aus die-
sen Kantonen in Belgien einreisen 
will, wird zu Quarantäne und einem 
COVID-19-Test verpflichtet.
Der Entscheid sei unverständlich 
und schockierend, erklärte der Walli-
ser Volkswirtschaftsdirektor Chris-
toph Darbellay dazu gegenüber dem 
Westschweizer Fernsehen RTS. Der 
Kanton Wallis handhabe COVID-19 
gut. Die Situation in Genf sei um eini-
ges alarmierender. Das Eidgenössi-
sche Departement für auswärtige An-
gelegenheiten (EDA) bestätigte auf 
Anfrage, dass die belgischen Behör-
den entschieden hätten, diese drei 
Westschweizer Kantone ab dem 1. 
August auf eine rote Liste zu setzen. 
Das EDA sei bereits vor dem Inkraft-
treten dieser Massnahme mit dem 
belgischen Aussenminister in Kon-
takt getreten, auch um detaillierte 
Informationen darüber zu erhalten, 
welche epidemiologischen Kriterien 
angewendet würden.  (sda/red)

COVID-19

Die Lage in Vorarlberg
und Restösterreich
BREGENZ Wie die Vorarlberger Lan-
dessanitätsdirektion informiert, hat-
te Vorarlberg von Samstag auf Sonn-
tag eine Neuinfektion in Nenzing zu 
verzeichnen. Die im Zusammenhang 
mit dem Cluster in Frastanz geteste-
ten Kontaktpersonen sind alle nega-
tiv geblieben und können somit aus 
der Quarantäne entlassen werden. 
Von den dort positiv getesteten Per-
sonen sind bis auf eine Person alle 
nicht mehr ansteckend. Seit dem 

Vortag sind sieben Personen wieder 
genesen. Derzeit gibt es 32 aktiv po-
sitiv getesteten Personen in Vorarl-
berg.

Über 90 Neuinfektionen
Bisher gab es in Österreich 21 304 
positive Testergebnisse. Mit heuti-
gem Stand (2. August 2020, 9.30 
Uhr) sind österreichweit 718 Perso-
nen an den Folgen des Coronavirus 
verstorben und 18 984 sind wieder 
genesen. Derzeit befinden sich 93 
Personen aufgrund des Coronavirus 
in krankenhäuslicher Behandlung 
und davon 20 der Erkrankten auf In-
tensivstationen.  Die Neuinfektionen 
seit der letzten Meldung teilen sich 
neben der einen Infektion in Vorarl-
berg wie folgt auf die anderen Bun-
desländer Österreichs auf: Burgen-
land (1), Kärnten (4), Niederöster-
reich (12), Oberösterreich (13), Salz-
burg (2), Steiermark (2), Tirol (4) und 
Wien (53).  (pd/red)
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COMPARTMENT Tageskurse per 31. Juli 2020

ETHENEA Independent Investors S.A.
Ethna-AKTIV A CHF 108.8100
Ethna-AKTIV T CHF 119.8200
Ethna-AKTIV A EUR 128.9200
Ethna-AKTIV T EUR 135.4600
Ethna-Defensiv A EUR 134.2800
Ethna-Defensiv T EUR 168.0800
Ethna-Dynamisch A EUR 80.7300
Ethna-Dynamisch T EUR 84.0100

ANZEIGEN

Abstand halten, bleibt auch weiterhin 
das oberste Gebot. (Symbolfoto: SSI)
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